
Gesetzentwurf zur Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung, 
Bezirksordnung und weiterer Gesetze zur Bewältigung der Corona-Pandemie 

 Kommunen können entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen sie audiovisuelle 
Zuschaltungen zu Gremiensitzungen zulassen wollen (vorläufig befristet bis 31.12.2022)

 auch Landkreise, Bezirke und Zweckverbände können generell Ferienausschüsse einrichten

 in 2021 können Kommunen (solange der Pandemiefall durch den Bundestag festgestellt ist)
 Ferienausschüsse bis zu drei Monate einsetzen und
 in der übrigen Zeit bis zu jeweils drei Monate Befugnisse (im gleichen Umfang wie 

sonst auf Ferienausschüsse) auf beschließende Ausschüsse übertragen

 für eine Gemeinde- oder Landkreiswahl in 2021 kann die Rechtsaufsichtsbehörde im 
Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt eine reine Briefwahl anordnen; Erleichterungen 
zudem für Aufstellungsversammlungen

 in 2021 sind Ortssprecherwahlen per Briefwahl möglich (statt in Ortsversammlungen)

 in 2021 sind Bürgerentscheide als reine Briefabstimmungen möglich 

 in 2021 keine Pflicht zu Bürgerversammlungen (Nachholung aber bis 31.03.2022)
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